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der Katholik Petrus erfüllte ſie als Stellvertreter des Proteſtanten
artin Daraus ergibt ſich von ſelbſt die Antwort auf die rage

Eine nachträgliche Uebernahme der Patenſchaft eitens des
Katholiken Petrus war gegenſtandslos. Die Patenſchaft iſt weſentlich

den actus aptismi gebunden; wer im Augenblick der Tauf
handlung Pate iſt Im vorliegenden Fall der Proteſtant artin

bleibt eS unwiderruflich. Der taufende rieſter konnte darum
allerdings auf das Unſtatthafte orgehen aufmerkſam machen, eine
Sanatio IN radice war aber unmöglich; der Proteſtant Martin war

giltiger Pate und als ſolcher In das Matrikenbuch einzutragen, etwa
mit der Bemerkung der Stellvertretung eitens des Katholiken Petrus.
mne monitio des Proteſtanten artin konnte PTIO fOro Extern0
wegfallen, da angeſichts des katholiſchen Bekenntniſſes ſowohl der
Eltern als des ſtellvertretenden „Paten“ Petrus kein periculum
perversionis 3 befürchten an Dr öllner.

(Reſtitution aus ungerechter Schädigung mit
einem Irrtum In persona. Der rieſter Severus beſpri
mit ſeinem jüngeren Mitbruder NWil folgenden Aſu Titius wo

eines ihn kränkenden Wortwechſels die I des elagius,
die erſelbe 3u Jagdzwecken M nahen Walde aufrichten ließ, in ran
ſtecken. Er erkundigt ſich unvermerkt über Lage und Ausſehen der
ſelben, täuſ ſich jedoch und ſteckt die des Sempronius n ran
Bei einer Miſſionspredigt legt eine aufrichtige el ab und zwar
unſerem 11 Als ihm derſelbe Uſprach, dem Sempronius den
Schaden 8 erſetzen, entſchuldigt ſich ELr habe ihn wider en
angerichtet und ſei vollkommen überzeugt, ni erſetzen 3 müſſen,
würde * aber Aus Liebe 3 Ott tun, wenn von der Verpflichtung
überzeugt vare itis, der die beiden verſchiedenen Anſichten der
Theologen über einen ſolchen Fall wohl kennt, ſich für die engere,
eil begründetere Anſicht entſchieden hat, aber ſich wohl bewußt iſt,
ſeinem Beichtkinde dieſelbe nicht aufoktroyieren 5 dürfen, zumal Ne
fortasse bona fſide mala Hdes CVà lat. chweigt nd abſolviert.

Severus tadelt ihn 77  Die mildere Sentenz iſt improbabel. Wir
Aben hier alle drei zur Reſtitution zwingenden Bedingungen: ACtio
(Contra iustitiam cCommutativam. damni efficax, culpa theo-
logica Proportionata, gravis; zwar ſind leſe Bedingungen
nicht geeint n derſelben Perſon (dominus), doch im ſelben Objekte
(Tes domini) Titius wußte, daß keine Sache ngullius domini
zerſtöre, alſo, daß reſtitutionspflichtig werde, freilich
eine andere Perſon, als diejenige war, die im Auge atte
der rein zufällige Irrtum ihn vor der Reſtitution bewahren? Ein
ſolcher Irrtum iſt wahrlich Enn Glück! 0 ihn ni abſolvieren
können, da miu die Sentenz mancher Autoren die Im vorliegenden
Fall von der Reſtitution entbinden, ganz improbabel iſt Der Kon⸗
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feſſar darf keinen Pönitenten losſprechen, der einer Eu improbabeln
Meinung ſolg 2⁴

Mitis „Auch ich bin kein Anhänger der milderen Meinung,
ſie iſt mir improbabel. Aber ſie iſt ERxterne Drobabilis, da ſo manche
Moraliſten ſie annehmen und ſie iſt alſo manchem interne und Sub-
jective probabilis. kann alſo das Beichtkind nicht zwingen, meiner
Meinung 3u ſein, noch ſeine 50n es ſtören. bin nicht Iudex
0pinionis, 8Sed dispositionis. Wa hätten denn Sie mit dem on
gut diſponierten Beichtkind gemacht?“

Severus „Die Meinung iſt mir Dtα improbabel, ich kann
ihr nicht folgen weiß wohl, daß ſelbſt IM Falle einer wirk⸗
en Reſtitutionspflicht, die aber der Pönitent 3u ſeinem Glück
ni en dieſen 3u ſeinem eile in 50n2 fde laſſen darf, 11E
mala Hde flat. aber hier kann ich das abſolut nicht, eil
Qan eine 5002 (eS des Titius Im vorgebrachten Qſu nicht glauben
kann. Gerade deshalb muß ich hier Als IUdex dispositionis die
Losſprechung verweigern. U Titius dennoch meint, Ni rſetzen
U müſſen, ſo ſage ich ihm, 1 ſolle ſich einen Beichtvater Uchen,
dem ſeine Anſicht probabel 40

kitis „Geſetzt, Ut dies, und Iomm dann 3u Ihnen zurück?
Was dann?“

Severus: „Dann abſolviere ich ihn, außer rede wieder über
das Geſchehene, dann Ue ich wieder, wie früher  40

Wiin 77  Aber wenn Sie eine 0n2 Hdes bei ihm nicht ur
möglich halten, dann müſſen Sie annehmen, daß dort
gebeichtet habe, dürfen ihn alſo In einem Fall abſolvieren.“

Severus: 7  b * damals ſchlecht gebeichtet, überlaſſe ich dem
anderen Beichtvater.

Vettts 7  Und wenn die Sünde „einſchließt“, oder hnen
Tzählt, ETL ſei losgeſprochen worden, und Sie ſchicken ihn auf das
hinweg, ſo kompromittieren Sie QAmi den anderen Beichtvater und
möglicherweiſe auch die Autborität gewiſſer Theologen, die ſo lehren
und Auf die der andere Beichtvater ſich vielleicht berief. Auch rui⸗
nieren Sie das Vertrauen de Titius 3u den Bei  ätern,
merkt, daß der eine 0, der andere ſo entſcheidet.“

Severus: 77  Das läßt ſich Ag vermeiden und geſchie ES doch,
0 kann ich nichts dafür  4

Mitis „Geſetzt, Titius kann nuLr 3u hnen kommen, Sie —  ind
der inzige rieſter weithin und ordentlicher Seelſorger. Was dann

Severus: „V  ch abſolviere nicht.“
Mitis 77  So ? V  itiu  U erlebt ˙ vielleicht zwanzig Jahre, und

kann wegen anderer Meinung ſeines einzigen ordentlichen Seelſorgers,
der verpflichtet iſt, ſeine El hören, ſeiner Oſterpflicht ni genügen.
etzt liegt CEL ImM Sterben. Zwingen Sie ihn auch jetzt, ſoviel eld
Ur Reſtitution auszugeben, 3u der E In —3 einem eéwiſſen ſich durch
Aus nicht verpflichtet Um von Ihnen die Losſprechung zu
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halten nd alle  8  8 das nur deshalb, eil bL zufällig nicht das lück
hat, bei einem anderen rieſter 3u beichten, der auf ſeine ſubjektive
Ueberzeugung Rückſicht nimmt?“

Severus: „Auf dem Todbette erſuche i —8 Aeußerſte und
abſolviere Sub Conditione. falls nämlich dennoch diſponiert ſein

Mitis Titius iſt vielleicht doch diſponiert. Warum
nur auf dem T  odbette? Kann nicht auch In geſunden agen trotz
ſeines materiellen Irrtums „viellei doch diſponiert ſein? Da müßten
Sie ihn aber auch mM geſunden agen mindeſtens für dubie ISPO-
Situs halten und ihn darum, ſobald ern Aufſchub die Sache nicht
beſſer 3 machen verſpricht oder erfahrenermaßen nicht beſſer gemacht

at, Sub Conditione abſolvieren und nicht ihn ahre ohne Sa
kramente laſſen Noch mehr! Selbſt von der Richtigkeit ſeiner
milden einung nicht er überzeugt war, ſondern eS ihm nur

nach gepflogener Ueberlegung der Gründe noch zweifelha
ſchien, ob reſtituieren müſſe und ih das Gegenteil noch VSTSE 16E
minuSs probabel vorkam, war CUe und Vorſatz voraus
geſetzt moraliter CCrte dispoSs! tUS (er andelte un einem
ſpekulativen Zweifel mit praktiſcher Gewißheit EX COII-
Scientia formata) und war darum nicht Condicionatim. ſondern
ADSOUUte loszuſprechen. ötig war nUr, daß den en 0
„V würde reſtituieren, ich einſehe, daß ich verpflichte bin,  40
und ſelbſt dieſf Vorſatz brauchte nur implicite 3 aben, ein⸗
geſchloſſen In dem allgemeinen Vorſatze, wenigſtens alle jene en
3 erfüllen, die Sub mortali drängen Und ann, wa machen
Sie mit einem Moraliſten, der Ihnen als einn Anhänger der milderen
Meinung ekannt iſt und nehmen wir den Fall 0 eS hnen
kurz vor der Beicht mitteilt oder gar un (Onfeéssionali? Abſolvieren
Sie N ni Dann (ITen Lugo und nach ihm St. Alphonsus
nicht abſolutionsfähig, und I'Annibale ebenſo.“

Severus: „Eher gebe ich einen ſolchen Irrtum bei einem Mora⸗
liſten zu, und ſeiner milderen Anſicht mo ich ihn nicht
der Abſolution berauben.“
1 „So milder denken darf man, aber nicht nilder

hand eln Nun geſetzt, eS 0 einmal enn orali das Unglück,
MN dieſen Kaſus 3 fallen, was fingen Sie mit ihm an? Nach
hrer Anſicht darf die mi Anſicht U  en und ſie In ſeinen
Schriften und Im Bei  u für andere bona fide. enn auch
Im materiellen rrtum praktizieren, ohne der Lo  rechung unfähig

ſein. Darf ſie nun auch ſelbſt praktizieren für ſich? oder
nein! Wenn nicht, mein lieber Severus, darf dann die
Anſicht auch nur für wahr halten? Wenn aber 10 warum darf
EeS dann ern Bauer nicht, oder überha wer immer? Die Mora⸗
liſten Aben kein Privileg! NOn 81 acceptatio Personarum apud
Deum!“



Was Ollen wir über dieſes Geſpräch ſagen Erſtens: die
mildere Sentenz iſt vielleicht improbabel, doch nicht evidenter; wem
ſie nicht probabe iſt, der darf ſie niemand anraten; aber kann
auch niemand, der wenigſtens von der Probabilität überzeugt iſt,
verbieten, ſie 3u gebrauchen.

eitens: Selbſt (nn ſie evidenter improbabilis wäre,
man lieber IM vorliegenden den Titius IMR 9  E Glauben laſſen
und ihn nicht bei ſeinem guten, aber chwachen illen zur mala
Hdes ühren! Muß doch mitunter bei einem matrimonium
(Culte invalidum lebenslängliche Fornikation der bona Hdes
zulaſſen, 116E ona fides peréat, was gewiß viel monſtröſer iſt

Litten Confessarius ESt. iudex 1I0OII opinionis, 8ed 18PO-
Sitionis. die Diſpoſition kann aber bei einem, der nach einer ihm
wahrſcheinlichen Meinung handelt, ebenſ da ſein, wie bei einem,
der die Meinung für wahr hält, ohne nach ihr (mangels ele⸗
genheit)/ 3u handeln. Hror materialis t bona Hdes optime (COncordant.

Wien. Honorius ett M.

VI (Formloſes Teſtameut und Schenkung für den
Todfall.) Chryſanthus und Daria In lebten mitſammen In glück
ichſter Ehe Da aber dieſelbe kinderlos blieb, ſo erklärte Daria wieder⸗
holt ihrem Manne gegenüber, ſeiner Im Teſtamente einmal beſonders
gedenken 3 wollen, nur wünſche ſie, daß gewiſſe Legate, die ſie Iun
tchrem Teſtamente noch näher bezeichnen werde, getreulich ausbezahlt
würden. Als ihr Mann einſtmals zur ründung eines einträglichen
Geſchäftes eine größere Geldſumme benötigte, ſo gab ſie ihm ein
Arlehen von 5000 unverzinslich, wobei ſie ausdrücklich erklärte,

ſolle ihr dieſes Geld, falls er vor ihr ſterben 0  E, wieder zurück⸗
geben, ſterbe aber ſie früher, ſo gehöre CS nach threm ode ihm
als ſein Eigentum. Chryſanthus konnte, wie ſich ſchon von ſelbſt
denken läßt, hiemit nuLr einverſtanden ſein. Als nNun wirklich ni
ange darnach Daria vor ihrem Gatten arb, fand ſich Chryſanthus
3 ſeiner Ueberraſchung Im Teſtamente gar als Erbe de geſamten
Vermögens eingeſetzt, einige Legate ausgenommen. Allein da IM
Teſtamente, da  D, wie hier emerkt ſein möge, erſt nach obiger
Schenkung abgefaßt worden War, eine geſetzliche Formalität überſehen
wurde, ſo wurde von Seite der geſetzli berechtigten Erben die
toßung des Teſtamente angeſtrengt, ſo daß nun die Inteſtatserb⸗
olge eintrat, wobei natürlich (?) Chryſanthus vollſtändig leer Usging.“
Ganz verzweifelt kommt mun dieſer zu ſeinem Beichtvater vo, erzählt
ihm ſein EeN  Unglück und rag dann, ob denn auch Im ewiſſen

Entſpricht nicht dem Geſetze § 758 II kein Kind, ab C ern
anderer geſetzlicher Erbe vorhanden, ſo erhält der überlebende Ehegatte
das unbeſchränkte Eigentum auf den vierten eil der Ver
laſſenſchaft
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